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Spruch des Tages

Derjenige, der Fliegen lernen will,

muss erst mal lernen,

auf beiden Beinen zu stehen.

Friedrich Nietzsche
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Freitag, 23. August 2013

Nächster 
Erscheinungstermin:

Mittwoch, 4. September 2013
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Einladung zur Sitzung des Technischen Ausschusses
des Gemeinderates Nünchritz 

am Montag, dem 26. August 2013, 19.00 Uhr 
in Nünchritz, Dorfplatz 1 – Ratssaal

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Bestätigung der Niederschrift vom 01.07.2013
3. Bestätigung der Niederschrift vom 29.07.2013
4. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO für den Anbau

eines Wintergartens an ein Wohnhaus in Goltzscha, Dorfstraße 12 b, Flurstück-
Nr. 22/1, Gemarkung Goltzscha 

5. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO, zum Antrag
auf Abweichung nach § 67 Abs. 1 SächsBO und zum Antrag auf Befreiung nach
§ 31 Abs. 2 BauGB für den Neubau einer 3-boxigen Reihengarage in Merschwitz,
Am Sportplatz 12, Flurstück-Nr. 234/14, Gemarkung Merschwitz 

6. Stellungnahme der Gemeinde zum Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO
für den Abriss und Neubau von Haus 11 und die Errichtung einer Hochwasser-
schutzmauer, Am Ufer 11, Flurstücke 240/1, 240/2, Gemarkung Nünchritz 

7. Informationen des Bürgermeisters
- Hochwasserhilfe durch die Partnergemeinde Ubstadt-Weiher

8. Anfragen der Ausschussmitglieder

Einladung

Am 23. August 2013, 19.00 Uhr führt die Bürgerinitiative „Hochwasserschutz
Nünchritz“ die erste BI-Versammlung in der Wacker-Sporthalle Nünchritz nach ihrer
Gründung durch. Zu dieser Versammlung ist eingeladen der Betriebsleiter der Lan-
destalsperrverwaltung Oberes Elbtal Herr Bielitz, welcher das zukünftige Hochwas-
serschutzkonzept für Nünchritz vorstellen möchte.
Ich möchte daher die Möglichkeit nutzen, alle interessierten Bürger der Gemeinde
Nünchritz, auch wenn sie nicht Mitglied der BI sind, herzlichst zu dieser Versamm-
lung einzuladen.

Gerd Barthold, Bürgermeister

Satzung

Satzung der Gemeinde Nünchritz über die Ergänzung des im Zusammenhang
bebauten Ortes Roda für die Teilbereiche der Flurstücke 322 und 305/2 der Ge-
markung Zschaiten.
Die Gemeinde Nünchritz erlässt aufgrund des § 34 Abs. 4 und 5 des Baugesetz-
buches in der jeweils gültigen Fassung folgende Satzung:

1. Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung festgesetzt, trifft Festlegun-
gen zum Innenbereich und stellt den z. T. im Zusammenhang bebauten Ortsteil dar.
Zur Ergänzung ist der dargestellte Bereich (Teilbereiche der Flurstücke 322 und
305/2 Gemarkung Zschaiten) einbezogen. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung.

2. Bebauung

2.1. Auf der zur Ergänzung einbezogenen Fläche sind nach § 34 BauGB solche Vor-
haben zulässig, die sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der
näheren Umgebung einfügen.

2.2. Die Wohngebäude sind giebelständig zur Feldstraße auszuführen.

2.3. Die Ausbildung von Balkonen oder Terrassen im Bereich der westlichen Ge-
bäudefassade ist unzulässig.



5. Inkrafttreten

Die Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebau-
ten Ortes Roda für die Flurstücke 322 und 305/2 der Gemarkung
Zschaiten (Teilbereiche) tritt am Tag der Bekanntmachung der
Satzung in Kraft.

Nünchritz, 21.08.2013

Gerd Barthold
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) oder auf-
grund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der SächsGemO unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde
Nünchritz geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind.

Ortsteil Merschwitz

Öffentliche Bekanntmachung

Beim Anlegen des Straßenbestandsverzeichnisses 1996 wurde
die Fläche zwischen dem Kindergarten, dem Gemeindeamt und
der Schmiede gemäß § 6 SächsStrG i.V. mit § 3 Abs. 1 Nr. 4 b
SächsStrG als Parkplatz gewidmet, die entsprechende Zuwe-
gung zu diesen öffentlichen Einrichtungen wurde gemäß § 6
SächsStrG i.V mit § 3 Abs. 1 Nr. 3 b SächsStrG als Ortsstraße
„Mittelstraße” gewidmet, welche seit dem 01.01.2011 „Zum Rit-
tergut” umbenannt wurde.

Die Grundstücke des ehemaligen Gemeindeamtes, des Kinder-
gartens und der Schmiede wurden verkauft und werden nicht
mehr öffentlich genutzt. Nach der Vermessung wurden neue
Flurstücke gebildet. Im Ergebnis verändern sich die Nutzungsart
und die Verkehrsbedeutung der gemeindeeigenen Flächen von
Parkplatz zur Ortstraße. 

Die verbleibenden gemeindeeigenen Flächen werden im
Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Orts-
straße „Zum Rittergut” zugeordnet.

Der Antrag zur Aufstufung der entsprechenden Straßenfläche
wurde an das Landratsamt Meißen als zuständige Straßenauf-
sichtsbehörde gestellt.

Der Verwaltungsakt der Umstufung wird über das Landrastamt
Meißen als zuständige Straßenaufsichtsbehörde verfügt und ist
entsprechend der Bekanntmachungssatzung durch die Ge-
meinde öffentlich bekanntzumachen.
Im Straßenbestandsverzeichnis sind die entsprechenden Wege-
flurstücke in die Ortsstraße „Zum Rittergut” aufzunehmen.

Nach der Aufstufung der gemeindeeigenen Flächen ist im
Straßenverzeichnis das Bestandsblatt „Parkplatz am Gemein-
deamt/Kita” zu löschen und die entsprechende Eintragungsver-
fügung bekanntzumachen.

G. Barthold
Bürgermeister
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3. Dachgestaltung

Als Dacheindeckungsmaterial für Hauptgebäude sind, bei ge-
neigten Dächern, einfarbige Dachziegel oder Dachpfannen in
den Farbtönen rot, braun oder anthrazit zu verwenden.

4. Grünordnung und Naturschutz

4.1. Im Bereich der westlichen Grenze des Flurstücks 322 ist
entsprechend der Darstellung in der Planzeichnung eine
2-reihige Hecke mit Gehölzpflanzungen gebietstypischer
Sorten in einem Pflanzabstand von ca. 1 m auszubilden.

4.2. Infolge des Eingriffes in eine Gartenlandfläche bzw. intensiv
als Grünland genutzte Wiese besteht ein Ausgleichsbedarf
von 250 m2.
Als Ausgleich für den Verlust des Gartenlandes bzw. der
intensiv als Grünland genutzten Wiese, wird eine ca. 100 m2

große Teilfläche des Flurstücks 305/2 sowie eine ca.
150 m2 große Teilfläche des Flurstücks 322 durch die
Entwicklung einer Obstbaumwiese aus heimischen, stand-
ortgerechten Obstbaumsorten naturschutzfachlich aufge-
wertet.
In diesem Zusammenhang sind auf dem Flurstück 305/2
zwei Bäume und auf dem Flurstück 322 drei Obstbäume in
einem Abstand von ca. 8,0 m zueinander zu pflanzen. Je
Baum wird dabei eine Fläche von 65 m2 (Kronendurchmes-
ser ca. 9,0 m) angesetzt. Insgesamt sollen somit mind. 5
Obstbaum-Hochstämme in gebietstypischen Sorten mit
der Mindestqualität: Hochstamm 3 x v., STU 14-16 cm, ge-
pflanzt werden. Mindestqualität für die Sträucher zum Zeit-
punkt der Pflanzung: STR 2 x v., 3 TR 60-100 cm. 
Fachgerechte Erziehungs- und Pflegeschnitte der Obst-
bäume sind anzuwenden. Die Fläche zwischen den zu
pflanzenden Obstbäumen ist durch eine zweimalige Mahd
pro Jahr (Ende Juni und Ende September) langfristig zu ei-
ner extensiven Wiese zu entwickeln. Das Mähgut ist zu ent-
fernen. Der Einsatz von synthetischen Behandlungsmitteln
wie Pestiziden und Dünger ist unzulässig. Die Ausgleichs-
maßnahmen auf den Flurstücken 305/2 und 322 sind durch
den Grundstückseigentümer spätestens bis zu der auf die
Rohbaufertigstellung folgende Vegetationsperiode umzu-
setzen. Bei einer abschnittweisen Bebauung ist jeweils der
anteilige Kompensationsbedarf zu ermitteln und umzuset-
zen.

Pflanzliste:
Obstbäume
In gleichen Anteilen zu pflanzen:
Malus domestica „Royal Gala” Apfelbaum Hochstamm 3 x versetzt 

mit Drahtballierung,
14 - 16 cm Stammumfang

Pyrus communis „Williams Christ” Birnbaum Hochstamm 3 x versetzt
mit Drahtballierung,
14 - 16 cm Stammumfang

Prunus avium „Burlat” Kirschbaum Hochstamm 3 x versetzt 
mit Drahtballierung,
14 - 16 cm Stammumfang

Sträucher/Hecken
Cornus mas Kornellkirsche STR 2 x versetzt

3 TR 60 - 100 cm
Cornus florida Hartriegel STR 2 x versetzt

3 TR 60 - 100 cm
Corylus avellana Hasel STR 2 x versetzt

3 TR 60 - 100 cm
Crataegus monogyna Weißdorn STR 2 x versetzt

3 TR 60 - 100 cm
Syringa vulgaris Gewöhnlicher STR 2 x versetzt

Flieder 3 TR 60 - 100 cm
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